
Beschlussvorschlag:

Der Kreistag wählt zur Bildung oder Ergänzung des im Betreff genannten Organs:

 1 Mitglied

 1 stv. Mitglied

Vorschlagsberechtigung:

 Kreistag

Voraussetzungen:

 passives Wahlrecht oder

 Bedienstete des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Dauer der Wahlzeit:

 bis 31.03.2031

Rechtsgrundlage:

 § 2 DV-VerbundG i. V. m. §§ 15 Abs. 2, 17 Abs. 1 und 7 Abs. 2 KGG

 § 6 der Satzung der Körperschaft des öffentlichen Rechts ekom21 - Kommunales

Gebietsrechenzentrum Hessen

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: 0008-2026/DaDi

Fachbereich: 101 - Büro der Kreistagsvorsitzenden

Beteiligungen:

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit

1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden

Beschlussfassung

2. Kreistag Ö Zur abschließenden

Beschlussfassung

Betreff: Verbandsversammlung der ekom21 - KGRZ Hessen

Wahl eines Mitglieds

Wahl eines stv. Mitglieds
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Wahlvorschläge:

Mitglieder stv. Mitglieder

1. Herr Julius Wörner Herr James Bennett
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Begründung:

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg nutzt in zahlreichen Bereichen der Kreisverwaltung

Anwendungen und Dienste der ekom21 GmbH, die für den Zweckverband KGRZ Hessen

(Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen) das operative Geschäft betreibt.

Auf Grund der Bedeutung und den möglichen konkreten Auswirkungen der dort getroffenen

Entscheidungen für den Geschäftsbetrieb der Kreisverwaltung wird vorgeschlagen, den durch den

Landkreis zu besetzenden Sitz mit Bediensteten der Kreisverwaltung zu besetzen, die im IT-Bereich

Verantwortung tragen.

Als Mitglied wird daher der Fachbereichsleiter und Chief Digital Officer

Leitung IT-Steuerung und als stellvertretendes Mitglied der Fachbereichsleiter und Chief

Information Officer vorgeschlagen.

Es ist gemäß § 32 HKO i. V. m. § 55 Abs. 1 HGO eine Mehrheitswahl durchzuführen. Diese kann

gemäß § 55 Abs. 3 HGO, wenn niemand widerspricht, in offener Abstimmung per Handaufheben

durchgeführt werden.

Auszug aus der Satzung der Körperschaft des öffentlichen Rechts ekom21 - Kommunales

Gebietsrechenzentrum Hessen:

§ 6 Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung als oberstes Organ der Körperschaft ekom21 – KGRZ Hessen besteht

aus den Vertretern der Mitglieder. Jedes Mitglied entsendet einen Vertreter.

(2) Die Vertretungskörperschaften der Mitglieder nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 wählen für die Dauer ihrer

Wahlzeit den Vertreter und Stellvertreter für die Verbandsversammlung.

(3) Die Vertreter und Stellvertreter der in § 2 Abs. 2 Ziffer 2 bis 4 genannten Mitglieder werden von

dem jeweils für die Auswahl zuständigen Organ in die Verbandsversammlung für dieselbe Zeit

entsandt.

(4) Mitglieder des Verbandsvorstandes, der Geschäftsführung sowie Bedienstete der Körperschaft

ekom21 – KGRZ Hessen können nicht der Verbandsversammlung angehören.

(5) Jedes Mitglied hat je angefangene EUR 30.000,00 Entgelte im Jahr des letzten geprüften

Jahresabschlusses eine Stimme. Umsätze der Mitglieder bei der ekom21 GmbH werden bei der

Ermittlung der Stimmenzahl im Sinne des Satzes 1 mit berücksichtigt. Mitglieder, die keine

Entgelte entrichten und/oder keine Umsätze im Sinne des Satzes 2 nachweisen können, haben

eine Stimme. Die Stimmen eines Mitgliedes dürfen 20 von Hundert der Stimmen aller

Mitglieder (Gesamtstimmenzahl) nicht überschreiten.

(6) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer Wahlzeit einen Vorsitzenden

und zwei Stellvertreter. Der Vorsitzende bzw. sein allgemeiner Vertreter lädt zu den Sitzungen

der Verbandsversammlung und leitet sie.

(7) Die Verbandsversammlung tritt so oft zusammen, wie es die Geschäfte erfordern, jedoch

mindestens einmal jährlich. Sie ist einzuberufen, wenn es Vertreter mit wenigstens einem

Drittel aller Stimmen in der Verbandsversammlung schriftlich unter Angabe der Gründe

beantragen.

(8) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen

Stimmen vertreten ist und die anwesenden Vertreter der Gemeinden und Landkreise

wenigstens die Hälfte der vertretenen Stimmen erreichen.
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(9) Im Falle der Beschlussunfähigkeit lädt der Vorsitzende die Verbandsversammlung zu einer

neuen Sitzung ein. Die Verbandsversammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der

erschienenen Mitglieder und ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen

beschlussfähig. In der Einladung zur zweiten Sitzung muss hierauf ausdrücklich hingewiesen

werden.

(10) Die Verbandsversammlung beschließt, sofern das Gesetz oder die Satzung nichts anderes

bestimmen, mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden Vertreter.

(11) Folgende Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der satzungsmäßigen Stimmen: Satzung

- die Auflösung der Körperschaft ekom21 – KGRZ Hessen,

- die Schließung eines der Standorte in Darmstadt, Gießen oder Kassel.

(12) Zur konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung lädt die Geschäftsführung ein.

(13) Alle Vorstandsmitglieder und die Mitglieder der Geschäftsführung sind verpflichtet, an den

Sitzungen der Verbandsversammlung teilzunehmen. Der Verbandsvorstand und die

Geschäftsführung sind jederzeit zum Gegenstand der Verhandlungen zu hören. Erklärungen für

den Vorstand gibt der Vorstandsvorsitzende ab.


